
Arbeitszimmer wieder absetzbar
Beitrag von „Vaila“ vom 31. August 2010 18:18

Zunächst werden sämtliche Kosten für die Wohnung berechnet: Miete, Strom, Heizung. Die
Kosten für das Arbeitszimmer werden dann - in Prozent - anteilig berechnet. Beim ersten Mal ist
eine Wohnungsskizze einzureichen mit Angaben zur Größe und Möblierung, denn nicht jedes
Zimmer wird als Arbeitszimmer anerkannt.
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